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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1116/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

zur Änderung der Verordnung des Rates (EG) Nr. 2368/2002 zur Umsetzung des 
Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002 zur Umsetzung des Zertifikationssystems 
des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit 
Rohdiamanten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 20, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Auf der Plenarsitzung im November 2010 in Jerusalem 
haben die Teilnehmer am Kimberley-Prozess per Plenar
beschluss die Aufnahme von Swasiland in die Liste der 
Teilnehmer vorläufig gebilligt, wobei dieser Beschluss 
vom Vorsitz des Kimberley-Prozess nach Klärung be
stimmter noch offener Fragen bestätigt werden musste. 

(2) In einer Mitteilung vom 30. Mai 2011 bestätigte der 
Vorsitz des Kimberley-Prozesses die Aufnahme von Swa
siland als Teilnehmer am Kimberley-Prozess. 

(3) Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 sollte 
entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 erhält die Fas
sung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission 

Catherine ASHTON 
Vizepräsidentin
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ANHANG 

„ANHANG II 

Liste der Teilnehmer am Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses und der von ihnen gemäß Artikel 2, 3, 8, 
9, 12, 17, 18, 19 und 20 benannten zuständigen Behörden 

ANGOLA 

Ministry of Geology and Mines 
Rua Hochi Min 
C.P # 1260 
Luanda 
Angola 

ARMENIEN 

Department of Gemstones and Jewellery 
Ministry of Trade and Economic Development 
M. Mkrtchyan 5 
Yerevan 
Armenia 

AUSTRALIEN 

Department of Foreign Affairs and Trade 
Trade Development Division 
R.G. Casey Building 
John McEwen Crescent 
Barton ACT 0221 
Australia 

BANGLADESCH 

Export Promotion Bureau 
TCB Bhaban 
1, Karwan Bazaar 
Dhaka 
Bangladesh 

BELARUS 

Ministry of Finance 
Department for Precious Metals and Precious Stones 
Sovetskaja Str., 7 
220010 Minsk 
Republic of Belarus 

BOTSWANA 

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources 
PI Bag 0018 
Gaborone 
Botswana 

BRASILIEN 

Ministry of Mines and Energy 
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4 o andar 
70065 - 900 Brasilia - DF 
Brazil 

KANADA 

International: 

Department of Foreign Affairs and International Trade 
Peace Building and Human Security Division 
Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120 
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 
Canada 

General Enquiries: 

Kimberley Process Office 
Minerals and Metals Sector (MMS) 
Natural Resources Canada (NRCan) 
580 Booth Street, 9th floor 
Ottawa, Ontario 
Canada K1A 0E4 

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley 
BP 26 
Bangui 
Central African Republic 

CHINA, Volksrepublik 

Department of Inspection and Quarantine Clearance 
General Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine (AQSIQ) 
9 Madiandonglu 
Haidian District, Beijing 100088 
People’s Republic of China 

HONGKONG, Sonderverwaltungsregion der Volksrepublik China 

Department of Trade and Industry 
Hong Kong Special Administrative Region 
Peoples Republic of China 
Room 703, Trade and Industry Tower 
700 Nathan Road 
Kowloon 
Hong Kong 
China 

KONGO, Demokratische Republik 

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) 
17th floor, BCDC Tower 
30th June Avenue 
Kinshasa 
Democratic Republic of Congo 

KONGO, Republik 

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC) 
Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie 
BP 2474 
Brazzaville 
Republic of Congo 

KROATIEN 

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of 
Croatia 
Ulica grada Vukovara 78 
10000 Zagreb 
Croatia

DE L 289/2 Amtsblatt der Europäischen Union 8.11.2011



EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 

European Commission 
DG External Relations/A/2 
170, rue de la Loi 
B-1049 Brussels 
Belgium 

GHANA 

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) 
Diamond House, 
Kinbu Road, 
P.O. Box M. 108 
Accra 
Ghana 

GUINEA 

Ministry of Mines and Geology 
BP 2696 
Conakry 
Guinea 

GUYANA 

Geology and Mines Commission 
P O Box 1028 
Upper Brickdam 
Stabroek 
Georgetown 
Guyana 

INDIEN 

The Gem & Jewellery Export Promotion Council 
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A 
Mumbai 400 004 
India 

INDONESIEN 

Directorate-General of Foreign Trade 
Ministry of Trade 
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 
Blok I Iantai 4 
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 
Jakarta 
Indonesia 

ISRAEL 

Ministry of Industry, Trade and Labor 
Office of the Diamond Controller 
3 Jabotinsky Road 
Ramat Gan 52520 
Israel 

JAPAN 

United Nations Policy Division 
Foreign Policy Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
100-8919 Tokyo, Japan 
Japan 

KOREA, Republik 

Export Control Policy Division 
Ministry of Knowledge Economy 
Government Complex 
Jungang-dong 1, Gwacheon-si 
Gyeonggi-do 427-723 
Seoul 
Korea 

LAOS, Demokratische Volksrepublik 

Department of Import and Export 
Ministry of Industry and Commerce 
Vientiane 
Laos 

LIBANON 

Ministry of Economy and Trade 
Lazariah Building 
Down Town 
Beirut 
Lebanon 

LESOTHO 

Department of Mines and Geology 
P.O. Box 750 
Maseru 100 
Lesotho 

LIBERIA 

Government Diamond Office 
Ministry of Lands, Mines and Energy 
Capitol Hill 
P.O. Box 10-9024 
1000 Monrovia 10 
Liberia 

MALAYSIA 

Ministry of International Trade and Industry 
Trade Cooperation and Industry Coordination Section 
Blok 10 
Komplek Kerajaan Jalan Duta 
50622 Kuala Lumpur 
Malaysia 

MEXIKO 

Secretaría de Economía 
Dirección General de Política Comercial 
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16. 
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. 
Mexico 

MAURITIUS 

Import Division 
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & 
Cooperatives 
4th Floor, Anglo Mauritius Building 
Intendance Street 
Port Louis 
Mauritius
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NAMIBIA 

Diamond Commission 
Ministry of Mines and Energy 
Private Bag 13297 
Windhoek 
Namibia 

NEUSEELAND 

Certificate Issuing authority: 

Middle East and Africa Division 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
Private Bag 18 901 
Wellington 
New Zealand 

Import and Export Authority: 

New Zealand Customs Service 
PO Box 2218 
Wellington 
New Zealand 

NORWEGEN 

Section for Public International Law 
Department for Legal Affairs 
Royal Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 8114 
0032 Oslo 
Norway 

RUSSISCHE FÖDERATION 

Gokhran of Russia 
14, 1812 Goda St. 
121170 Moscow 
Russia 

SIERRA LEONE 

Ministry of Mineral Resources 
Gold and Diamond Office (GDO) 
Youyi Building 
Brookfields 
Freetown 
Sierra Leone 

SINGAPUR 

Ministry of Trade and Industry 
100 High Street 
#0901, The Treasury, 
Singapore 179434 

SÜDAFRIKA 

South African Diamond and Precious Metals Regulator 
SA Diamond Centre 
240 Commissioner Street 
Johannesburg 2000 
South Africa 

SRI LANKA 

National Gem and Jewellery Authority 
25, Galleface Terrace 
Colombo 03 
Sri Lanka 

SWASILAND 

Office for the Commissioner of Mines 
Ministry of Natural Resources and Energy 
Mining department 
Lilunga House (3rd floor, Wing B) 
Somhlolo Road 
PO Box 9, 
Mbabane H100 
Swaziland 

SCHWEIZ 

State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 
Task Force Sanctions 
Effingerstrasse 27 
3003 Berne 
Switzerland 

TAIWAN, PENGHU, KINMEN UND MATSU, GETRENNTES 
ZOLLGEBIET 

Export/Import Administration Division 
Bureau of Foreign Trade 
Ministry of Economic Affairs 
1, Hu Kou Street 
Taipei, 100 
Taiwan 

TANSANIA 

Commission for Minerals 
Ministry of Energy and Minerals 
PO Box 2000 
Dar es Salaam 
Tanzania 

THAILAND 

Department of Foreign Trade 
Ministry of Commerce 
44/100 Nonthaburi 1 Road 
Muang District, Nonthaburi 11000 
Thailand 

TOGO 

Ministry of Mine, Energy and Water 
Head Office of Mines and Geology 
B.P. 356 
216, Avenue Sarakawa 
Lomé 
Togo 

TÜRKEI 

Foreign Exchange Department 

Undersecretariat of Treasury 
T.C. Bașbakanlık Hazine 
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 
06510 Emek - Ankara 
Turkey 

Import and Export Authority: 

Istanbul Gold Exchange 
Rıhtım Cad. No:81 
34425 Karaköy – İstanbul 
Turkey
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UKRAINE 

Ministry of Finance 
State Gemological Center 
Degtyarivska St. 38-44 
Kiev 04119 
Ukraine 

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 

U.A.E Kimberley Process Office 
Dubai Multi Commodities Center 
Dubai Airport Free Zone 
Emirates Security Building 
Block B, 2nd Floor, Office # 20 
Dubai 
United Arab Emirates 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

United States Kimberley Process Authority 
11 West 47 Street 11th floor 
New York, NY 10036 
United States of America 

U.S. Department of State 
Room 4843 EB/ESC 
2201 C Street, NW 
Washington D.C. 20520 
United States of America 

VIETNAM 

Ministry of Industry and Trade 
Import Export Management Department 
54 Hai Ba Trung 
Hanoi 
Vietnam 

SIMBABWE 

Principal Minerals Development Office 
Ministry of Mines and Mining Development 
Private Bag 7709, Causeway 
Harare 
Zimbabwe”
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1117/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Lough Neagh Eel (g.g.A.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag des Vereinigten Königreichs auf Eintragung 
der Bezeichnung „Lough Neagh Eel“ wurde gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 510/2006 im Amtsblatt der Europäischen Union ( 2 ) ver
öffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, 
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag: 

Klasse 1.7: Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

Lough Neagh Eel (g.g.A.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1118/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Coppa di Parma (g.g.A.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Italiens auf Eintragung der Bezeichnung 
„Coppa di Parma“ wurde gemäß Artikel 6 Absatz 2 Un
terabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im 
Amtsblatt der Europäischen Union ( 2 ) veröffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, 
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag: 

Klasse 1.2: Fleischerzeugnisse (erhitzt, gepökelt, geräuchert usw.) 

ITALIEN 

Coppa di Parma (g.g.A.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1119/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Brovada (g.U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Italiens auf Eintragung der Bezeichnung 
„Brovada“ wurde gemäß Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im Amtsblatt der 
Europäischen Union ( 2 ) veröffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, 
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag: 

Klasse 1.6: Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet 

ITALIEN 

Brovada (g.U.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1120/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Carciofo Brindisino (g.g.A.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Italiens auf Eintragung der Bezeichnung „Car
ciofo Brindisino“ wurde gemäß Artikel 6 Absatz 2 Unter
absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht ( 2 ). 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, 
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Für den menschlichen Verzehr bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag: 

Klasse 1.6. Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet 

ITALIEN 

Carciofo Brindisino (g.g.A.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1121/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben (Native Shetland Wool (g.U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag des Vereinigten Königreichs auf Eintragung 
der Bezeichnung „Native Shetland Wool“ wurde gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 510/2006 im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht ( 2 ). 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingegangen ist, 
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird 
eingetragen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Agrarerzeugnisse gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 510/2006: 

Klasse 3.6. Wolle 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

Native Shetland Wool (g.U.)
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1122/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

über ein Fangverbot für Seeteufel in den norwegischen Gewässern des Gebiets IV für Schiffe unter 
der Flagge der Niederlande 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 36 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 57/2011 des Rates vom 
18. Januar 2011 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten 
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den 
EU-Gewässern sowie für EU-Schiffe in bestimmten Nicht- 
EU-Gewässern (2011) ( 2 ) sind die Quoten für 2011 fest
gelegt. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2011 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten 
werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2011 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten 
Schiffen getätigt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Lowri EVANS 
Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 61/T&Q 

Mitgliedstaat Niederlande 

Bestand ANF/04-N. 

Art Seeteufel (Lophiidae) 

Gebiet IV (Norwegische Gewässer) 

Zeitpunkt 10.10.2011
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1123/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

über ein Fangverbot für Kabeljau in den Gebieten I und IIb für Schiffe unter der Flagge Spaniens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 36 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 57/2011 des Rates vom 
18. Januar 2011 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten 
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den 
EU-Gewässern sowie für EU-Schiffe in bestimmten Nicht- 
EU-Gewässern (2011) ( 2 ) sind die Quoten für 2011 fest
gelegt. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2011 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten 
werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2011 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten 
Schiffen getätigt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Lowri EVANS 
Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 64/T&Q 

Mitgliedstaat Spanien 

Bestand COD/1/2B. 

Art Kabeljau (Gadus morhua) 

Gebiet I und IIb 

Zeitpunkt 26.9.2011
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1124/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

über ein Fangverbot für Seeteufel in den Gebieten VIIIc, IX und X sowie in den EU-Gewässern des 
Gebiets CECAF 34.1.1 für Schiffe unter der Flagge Spaniens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 36 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 57/2011 des Rates vom 
18. Januar 2011 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten 
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den 
EU-Gewässern sowie für EU-Schiffe in bestimmten Nicht- 
EU-Gewässern (2011) ( 2 ) sind die Quoten für 2011 fest
gelegt. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2011 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten wer
den — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2011 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten 
Schiffen getätigt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Lowri EVANS 
Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 63/T&Q 

Mitgliedstaat Spanien 

Bestand ANF/8C3411 

Art Seeteufel (Lophiidae) 

Gebiet VIIIc, IX und X; EU-Gewässer von CECAF 34.1.1 

Zeitpunkt 28.9.2011
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1125/2011 DER KOMMISSION 

vom 31. Oktober 2011 

über ein Fangverbot für Gemeine Seezunge in den Gebieten VIIIa und VIIIb für Schiffe unter der 
Flagge Spaniens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 
20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 
Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vor
schriften der gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 36 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 57/2011 des Rates vom 
18. Januar 2011 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten 
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den 
EU-Gewässern sowie für EU-Schiffe in bestimmten Nicht- 
EU-Gewässern (2011) ( 2 ) sind die Quoten für 2011 fest
gelegt. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2011 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher muss die Befischung dieses Bestands verboten wer
den — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2011 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als ausgeschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Nach diesem Zeitpunkt insbesondere sind verboten das Auf
bewahren an Bord, das Umsetzen, das Umladen und das An
landen von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten 
Schiffen getätigt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 31. Oktober 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Lowri EVANS 
Generaldirektorin für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 62/T&Q 

Mitgliedstaat Spanien 

Bestand SOL/8AB. 

Art Gemeine Seezunge (Solea solea) 

Gebiet VIIIa und VIIIb 

Zeitpunkt 28.9.2011
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1126/2011 DER KOMMISSION 

vom 7. November 2011 

zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 hinsichtlich der Beträge für die 
Finanzierung der besonderen Stützung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 
19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten 
Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, 
(EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 69 Absatz 7 Unterabsatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 49 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1120/2009 der Kommission vom 29. Oktober 2009 
mit Durchführungsbestimmungen zur Betriebsprämien
regelung gemäß Titel III der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates mit gemeinsamen Regeln für Direkt
zahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe ( 2 ) können die Mitgliedstaa
ten ab 2010 bis zum 1. August eines Kalenderjahres eine 
Anpassung der Beträge gemäß Artikel 69 Absatz 6 Buch
stabe a der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 beantragen, 
wenn der gemäß Artikel 69 Absatz 7 Unterabsatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 für das betreffende 
Haushaltsjahr berechnete Betrag von dem in Anhang III 
der Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 festgesetzten Betrag 
um mehr als 20 % abweicht. 

(2) Dänemark, Finnland und Slowenien haben bei der Kom
mission beantragt, dass die Beträge gemäß Artikel 69 
Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 
mit Wirkung ab 2012 angepasst werden. 

(3) Aufgrund der Anträge Dänemarks, Finnlands und Slowe
niens hat die Kommission die notwendigen Berechnun
gen vorgenommen, um zu prüfen, ob die Schwelle von 
20 % gemäß Artikel 49 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1120/2009 im Haushaltsjahr 2010 erreicht war. Für 
die Anwendung von Artikel 69 Absatz 7 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 hat die Kommission bei 
der Festsetzung der Nettoobergrenzen gemäß Anhang IV 
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 den geschätzten 
durchschnittlichen Modulationssatz für Dänemark, Finn
land bzw. Slowenien herangezogen. 

(4) Gemäß dieser Berechnung weicht der gemäß Artikel 69 
Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 für das Haushaltsjahr 2010 berechnete Betrag 
im Falle Dänemarks, Finnlands und Sloweniens um 47 %, 
29 % bzw. 47 % von dem in Anhang III der Verordnung 
(EG) Nr. 1120/2009 festgesetzten Betrag ab. 

(5) Der für Dänemark, Finnland und Slowenien in Anhang 
III der Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 jeweils fest
gesetzte Betrag sollte daher angepasst werden. Die ange
passten Beträge sollten gemäß Artikel 49 Absatz 2 Unter
absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 ab dem 
Kalenderjahr 2012 gelten. 

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für Direktzahlungen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1120/2009 wird wie folgt 
geändert: 

a) Der Eintrag für Dänemark erhält folgende Fassung: 

„Dänemark 23,25“ 

b) Der Eintrag für Finnland erhält folgende Fassung: 

„Finnland 6,19“ 

c) Der Eintrag für Slowenien erhält folgende Fassung: 

„Slowenien 3,52“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2012.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 7. November 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1127/2011 DER KOMMISSION 

vom 7. November 2011 

zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs 2-Naphthyloxyessigsäure gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 

Pflanzenschutzmitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Ra
tes ( 1 ), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 gilt die Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates ( 2 ) in Bezug auf das Verfahren und die Bedingungen 
für die Genehmigung von Wirkstoffen, bezüglich derer 
die Vollständigkeit gemäß Artikel 16 der Verordnung 
(EG) Nr. 33/2008 der Kommission vom 17. Januar 
2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 
91/414/EWG des Rates in Bezug auf ein reguläres und 
ein beschleunigtes Verfahren für die Bewertung von 
Wirkstoffen im Rahmen des in Artikel 8 Absatz 2 dieser 
Richtlinie genannten Arbeitsprogramms, die nicht in An
hang I dieser Richtlinie aufgenommen wurden ( 3 ), fest
gestellt wurde. 2-Naphthyloxyessigsäure gehört zu den 
Wirkstoffen, für die die Vollständigkeit gemäß der ge
nannten Verordnung festgestellt wurde. 

(2) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 1112/2002 der Kommis
sion ( 4 ) und (EG) Nr. 2229/2004 der Kommission ( 5 ), die 
Durchführungsbestimmungen für die vierte Stufe des Ar
beitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 
91/414/EWG enthalten, wurde eine Liste der Wirkstoffe 
festgelegt, die im Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme 
in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG bewertet werden 
sollten. In dieser Liste ist auch 2-Naphthyloxyessigsäure 
aufgeführt. 

(3) Gemäß Artikel 24f der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 
sowie Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 2 
Buchstabe b der genannten Verordnung wurde die Ent
scheidung 2009/65/EG der Kommission vom 26. Januar 

2009 über die Nichtaufnahme von 2-Naphthyloxyessig
säure in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutz
mittel mit diesem Wirkstoff ( 6 ) erlassen. 

(4) Gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG 
stellte der ursprüngliche Antragsteller (im Folgenden „der 
Antragsteller“) einen neuen Antrag, in dem er die An
wendung des beschleunigten Verfahrens gemäß den Ar
tikeln 14 bis 19 der Verordnung (EG) Nr. 33/2008 be
antragt. 

(5) Der Antrag wurde an Italien gerichtet, das Frankreich 
ersetzt, das ursprünglich mit der Verordnung (EG) Nr. 
2229/2004 als berichterstattender Mitgliedstaat benannt 
worden war. Die Frist für das beschleunigte Verfahren 
wurde eingehalten. Die Spezifikation des Wirkstoffs und 
die vorgesehenen Anwendungen sind identisch mit den
jenigen, die Gegenstand der Entscheidung 2009/65/EG 
waren. Der Antrag genügt ferner den übrigen inhaltlichen 
und verfahrenstechnischen Anforderungen gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 33/2008. 

(6) Italien bewertete die vom Antragsteller vorgelegten zu
sätzlichen Daten und verfasste einen Zusatzbericht. Die
sen Bericht übermittelte es am 21. Mai 2010 der Euro
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgen
den „die Behörde“) und der Kommission. Die Behörde 
leitete den Zusatzbericht zur Stellungnahme an die übri
gen Mitgliedstaaten und den Antragsteller weiter und 
übermittelte der Kommission die bei ihr eingegangenen 
Stellungnahmen. Nach Artikel 20 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 33/2008 und auf Ersuchen der Kommis
sion legte die Behörde der Kommission am 28. April 
2011 ihre Schlussfolgerung zur Risikobewertung für 2- 
Naphthyloxyessigsäure ( 7 ) vor. Der Entwurf des Bewer
tungsberichts, der Zusatzbericht und die Schlussfolgerung 
der Behörde wurden von den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Rahmen des Ständigen Ausschusses für 
die Lebensmittelkette und Tiergesundheit geprüft und am 
27. September 2011 in Form des Überprüfungsberichts 
der Kommission für 2-Naphthyloxyessigsäure abgeschlos
sen. 

(7) Anhand der vom Antragsteller vorgelegten neuen Daten, 
die in den Zusatzbericht aufgenommen wurden, konnte 
eine annehmbare tägliche Aufnahmemenge festgelegt 
werden. Die Bewertung dieses Wirkstoffs führte jedoch
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zu einer Reihe weiterer Bedenken. Vor allem war es nicht 
möglich, eine Bewertung der Verbraucherexposition 
durchzuführen, da die erforderlichen Informationen hin
sichtlich Exposition von Nutztieren, Pflanzenmetabolis
mus, Rückstandsuntersuchungen, Verarbeitungsstudien 
und Pflanzenrückstandsdefinition fehlten. Außerdem fehl
ten Daten, aus denen Schlüsse hinsichtlich des Risikos für 
Bienen, Regenwürmer und Bodenmakroorganismen gezo
gen werden könnten. 

(8) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu der 
Schlussfolgerung der Behörde Stellung zu nehmen. Ge
mäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
33/2008 forderte die Kommission den Antragsteller fer
ner auf, zum Entwurf des Überprüfungsberichts Stellung 
zu nehmen. Die daraufhin vom Antragsteller vorgelegte 
Stellungnahme wurde eingehend geprüft. 

(9) Die in Erwägungsgrund 7 aufgeführten Bedenken konn
ten jedoch trotz der vom Antragsteller vorgebrachten 
Argumente nicht ausgeräumt werden. Es konnte folglich 
nicht nachgewiesen werden, dass davon ausgegangen 
werden kann, dass 2-Naphthyloxyessigsäure enthaltende 
Pflanzenschutzmittel unter den vorgeschlagenen Anwen
dungsbedingungen die Anforderungen gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 91/414/EWG 
grundsätzlich erfüllen. 

(10) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 sollte 2-Naphthyloxyessigsäure daher nicht 
genehmigt werden. 

(11) Im Interesse der Klarheit sollte die Entscheidung 
2009/65/EG aufgehoben werden. 

(12) Die vorliegende Verordnung steht der Einreichung eines 
neuen Antrags auf Genehmigung von 2-Naphthyloxy
essigsäure gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 nicht entgegen. 

(13) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maß
nahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tier- 
gesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Nichtgenehmigung des Wirkstoffs 

Der Wirkstoff 2-Naphthyloxyessigsäure wird nicht genehmigt. 

Artikel 2 

Aufhebung 

Die Entscheidung 2009/65/EG wird hiermit aufgehoben. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 7. November 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1128/2011 DER KOMMISSION 

vom 7. November 2011 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A 
aufgeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 8. November 2011 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 7. November 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 AL 61,3 
MA 47,5 
MK 61,4 
TR 85,9 
ZZ 64,0 

0707 00 05 AL 62,0 
EG 161,4 
TR 138,1 
ZZ 120,5 

0709 90 70 MA 69,6 
TR 108,8 
ZZ 89,2 

0805 20 10 MA 70,7 
ZA 130,9 
ZZ 100,8 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

AR 54,5 
HR 32,0 
IL 76,2 

MA 79,7 
TR 77,1 
UY 69,9 
ZZ 64,9 

0805 50 10 AR 58,5 
BO 59,5 
TR 53,6 
ZA 36,5 
ZZ 52,0 

0806 10 10 BR 249,3 
CL 73,3 
EC 65,7 
LB 291,0 
TR 140,7 
US 249,8 
ZA 80,8 
ZZ 164,4 

0808 10 80 CA 145,0 
CL 90,0 
CN 86,4 
MK 41,0 
NZ 127,6 
ZA 82,8 
ZZ 95,5 

0808 20 50 CN 44,1 
TR 133,1 
ZZ 88,6 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. Oktober 2011 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß 
Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung (Antrag EGF/2011/003 DE/Arnsberg und Düsseldorf Automobilindustrie aus 

Deutschland) 

(2011/724/EU) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 
2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung ( 1 ), insbesondere auf Nummer 28, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur 
Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung ( 2 ), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globa
lisierung (EGF) wurde eingerichtet, um Arbeitskräfte, die 
infolge weitreichender Strukturveränderungen im Welt
handelsgefüge aufgrund der Globalisierung arbeitslos ge
worden sind, zusätzlich zu unterstützen und ihnen bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen. 

(2) Der Anwendungsbereich des EGF wurde für ab dem 
1. Mai 2009 gestellte Anträge erweitert und beinhaltet 
nun auch die Unterstützung von Arbeitskräften, die un
mittelbar infolge der globalen Finanz- und Wirtschafts
krise entlassen worden sind. 

(3) Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 
sieht vor, dass der EGF bis zur jährlichen Obergrenze von 
500 Mio. EUR in Anspruch genommen werden kann. 

(4) Deutschland hat am 9. Februar 2011 wegen Entlassungen 
in fünf Unternehmen, die in der NACE-Rev.-2-Abteilung 

29 (Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen) in 
den NUTS-II-Regionen Arnsberg (DEA5) und Düsseldorf 
(DEA1) tätig sind, einen Antrag auf einen Finanzbeitrag 
aus dem EGF gestellt und diesen Antrag bis zum 
28. April 2011 durch zusätzliche Informationen ergänzt. 
Der Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 1927/2006 geltenden Voraussetzungen für die 
Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kommission schlägt 
daher vor, den Betrag von 4 347 868 EUR bereitzustel
len. 

(5) Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, 
damit ein Finanzbeitrag für den von Deutschland einge
reichten Antrag bereitgestellt werden kann — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2011 wird der Europäische Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung in Anspruch genommen, da
mit der Betrag von 4 347 868 EUR an Mitteln für Verpflichtun
gen und Zahlungen bereitgestellt werden kann. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. DOWGIELEWICZ
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BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. Oktober 2011 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß 
Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung (Antrag EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery aus Dänemark) 

(2011/725/EU) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 
2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung ( 1 ), insbesondere auf Nummer 28 dieser Ver
einbarung, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur 
Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung ( 2 ), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globa
lisierung (EGF) wurde eingerichtet, um Arbeitskräfte, die 
infolge weitreichender Strukturveränderungen im Welt
handelsgefüge aufgrund der Globalisierung arbeitslos ge
worden sind, zusätzlich zu unterstützen und ihnen bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen. 

(2) Der Anwendungsbereich des EGF wurde für ab dem 
1. Mai 2009 gestellte Anträge erweitert und umfasst 
nun auch die Unterstützung von Arbeitskräften, die un
mittelbar infolge der globalen Finanz- und Wirtschafts
krise entlassen worden sind. 

(3) Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 
sieht vor, dass der EGF bis zur jährlichen Obergrenze von 
500 Mio. EUR in Anspruch genommen werden kann. 

(4) Dänemark hat am 11. Mai 2010 einen Antrag auf einen 
Finanzbeitrag aus dem EGF wegen Entlassungen in sechs 
Unternehmen, die in der NACE-Revision-2-Abteilung 28 
(Maschinenbau) in der NUTS-II-Region Midtjylland 
(DK04) tätig sind, gestellt und diesen Antrag bis zum 
21. März 2011 durch zusätzliche Informationen ergänzt. 
Der Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 1927/2006 geltenden Voraussetzungen für die 
Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kommission schlägt 
daher vor, den Betrag von 3 944 606 EUR bereitzustel
len. 

(5) Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, 
damit ein Finanzbeitrag für den Antrag Dänemarks be
reitgestellt werden kann — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2011 wird der Europäische Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung in Anspruch genommen, da
mit der Betrag von 3 944 606 EUR an Mitteln für Verpflichtun
gen und Zahlungen bereitgestellt werden kann. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. DOWGIELEWICZ
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BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. Oktober 2011 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß 
Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung (Antrag EGF/2010/026 PT/Rohde aus Portugal) 

(2011/726/EU) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 
2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung ( 1 ), insbesondere auf Nummer 28, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur 
Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung ( 2 ), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globa
lisierung (EGF) wurde eingerichtet, um Arbeitskräfte, die 
infolge weitreichender Strukturveränderungen im Welt
handelsgefüge aufgrund der Globalisierung arbeitslos ge
worden sind, zusätzlich zu unterstützen und ihnen bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen. 

(2) Der Anwendungsbereich des EGF wurde für ab dem 
1. Mai 2009 gestellte Anträge erweitert und beinhaltet 
nun auch die Unterstützung von Arbeitskräften, die un
mittelbar infolge der globalen Finanz- und Wirtschafts
krise entlassen worden sind. 

(3) Die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 
sieht vor, dass der EGF bis zur jährlichen Obergrenze von 
500 Mio. EUR in Anspruch genommen werden kann. 

(4) Portugal hat am 26. November 2010 einen Antrag auf 
einen Finanzbeitrag aus dem EGF wegen Entlassungen 
beim Unternehmen Rohde gestellt und diesen Antrag 
bis zum 19. Mai 2011 durch zusätzliche Informationen 
ergänzt. Der Antrag erfüllt die gemäß Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 geltenden Vorausset
zungen für die Festsetzung des Finanzbeitrags. Die Kom
mission schlägt daher vor, den Betrag von 
1 449 500 EUR bereitzustellen. 

(5) Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, 
um einen Finanzbeitrag für den von Portugal eingereich
ten Antrag bereitzustellen — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2011 wird der Europäische Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung in Anspruch genommen, da
mit der Betrag von 1 449 500 EUR an Mitteln für Verpflichtun
gen und Zahlungen bereitgestellt werden kann. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. DOWGIELEWICZ
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 7. November 2011 

zur Festsetzung der finanziellen Beteiligung der Union an den im Rahmen der 
Dringlichkeitsmaßnahmen zur Bekämpfung der Aviären Influenza in Dänemark im Jahr 2010 

entstandenen Kosten 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 7850) 

(Nur der dänische Text ist verbindlich) 

(2011/727/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 
25. Mai 2009 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 75 der Haushaltsordnung und Artikel 90 
Absatz 1 der Durchführungsbestimmungen geht einer 
Mittelbindung aus dem Unionshaushalt ein Finanzie
rungsbeschluss des betreffenden Organs oder der Behör
den, denen das Organ entsprechende Befugnisse übertra
gen hat, voran, der die wesentlichen Aspekte bestimmt, 
die eine Ausgabe zu Lasten des Haushalts bewirkt. 

(2) Mit der Entscheidung 2009/470/EG werden die Modali
täten der finanziellen Beteiligung der Union an spezi
fischen veterinärrechtlichen Maßnahmen, einschließlich 
Dringlichkeitsmaßnahmen, festgelegt. Um dazu beizutra
gen, die Aviäre Influenza schnellstmöglich zu tilgen, 
sollte sich die Union an zuschussfähigen Ausgaben der 
Mitgliedstaaten finanziell beteiligen. In Artikel 4 Absatz 3 
erster und zweiter Gedankenstrich der genannten Ent
scheidung ist der Prozentsatz der Beteiligung an den 
von den Mitgliedstaaten aufgewendeten Kosten festgelegt. 

(3) Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 der Kom
mission vom 28. Februar 2005 zur Festlegung der Regeln 
für die gemeinschaftliche Finanzierung der Dringlichkeits
maßnahmen und der Bekämpfung bestimmter Tierseu
chen gemäß der Entscheidung 90/424/EWG des Rates ( 2 ) 
regelt die Erstattung von Ausgaben durch Finanzhilfen 
der Union. 

(4) Mit dem Durchführungsbeschluss 2011/204/EU der 
Kommission vom 31. März 2011 über eine Finanzhilfe 

der Union für Dringlichkeitsmaßnahmen zur Bekämp
fung der Aviären Influenza in Dänemark und den Nieder
landen im Jahr 2010 ( 3 ) wurde eine Finanzhilfe der 
Union für Dringlichkeitsmaßnahmen zur Bekämpfung 
der Aviären Influenza in Dänemark im Jahr 2010 ge
währt. 

(5) Dänemark legte am 26. Mai 2011 einen offiziellen An
trag auf Kostenerstattung gemäß Artikel 7 Absätze 1 und 
2 der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 vor. 

(6) Die Finanzhilfe der Union wird unter der Bedingung aus
gezahlt, dass die geplanten Maßnahmen tatsächlich 
durchgeführt wurden und die Behörden alle erforderli
chen Angaben fristgerecht übermittelt haben. Die Bemer
kungen der Kommission, die Berechnungsweise für die 
zuschussfähigen Kosten und die Schlussfolgerungen wur
den Dänemark am 14. Juni 2011 per E-Mail mitgeteilt. 
Dänemark erklärte sich am 14. Juni 2011 per E-Mail 
damit einverstanden. 

(7) Die dänischen Behörden haben ihre technischen und ad
ministrativen Verpflichtungen gemäß Artikel 3 Absatz 4 
der Entscheidung 2009/470/EG und Artikel 7 der Ver
ordnung (EG) Nr. 349/2005 vollständig erfüllt. 

(8) Somit sollte nun die Gesamthöhe der finanziellen Betei
ligung der Union an den zuschussfähigen Kosten fest
gesetzt werden, die durch die Tilgung der Aviären Influ
enza in Dänemark im Jahr 2010 entstanden sind. 

(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Die finanzielle Beteiligung der Union an den im Rahmen der 
Tilgung der Aviären Influenza in Dänemark im Jahr 2010 ent
standenen Kosten wird auf 183 858,72 EUR festgesetzt.
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Artikel 2 

Dieser Beschluss stellt einen Finanzierungsbeschluss im Sinne des Artikels 75 der Haushaltsordnung dar und 
ist an das Königreich Dänemark gerichtet. 

Brüssel, den 7. November 2011 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 31. Oktober 2011 

zur Änderung des Beschlusses EZB/2010/15 betreffend die Verwaltung von EFSF-Darlehen an 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets und zur Änderung des Beschlusses EZB/2010/31 über 
die Eröffnung von Konten zur Abwicklung von Zahlungen in Verbindung mit Darlehen der EFSF an 

Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist 

(EZB/2011/16) 

(2011/728/EU) 

DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK — 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentral
banken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf die 
Artikel 17 und 21, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Beschluss EZB/2010/15 vom 21. September 2010 
betreffend die Verwaltung von EFSF-Darlehen an Mit
gliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ( 1 ) trifft Regelun
gen über die Eröffnung eines auf den Namen der Euro
pean Financial Stability Facility (EFSF) lautenden Geldkon
tos bei der Europäischen Zentralbank (EZB) für die 
Durchführung der Vereinbarungen über eine Darlehens
fazilität (nachfolgend „Vereinbarungen über eine Darle
hensfazilität“) gemäß dem EFSF-Rahmenvertrag, der am 
4. August 2010 in Kraft trat (nachfolgend der „EFSF- 
Rahmenvertrag“). 

(2) Der Beschluss EZB/2010/31 vom 20. Dezember 2010 
über die Eröffnung von Konten zur Abwicklung von 
Zahlungen in Verbindung mit Darlehen der EFSF an Mit
gliedstaaten, deren Währung der Euro ist ( 2 ), trifft Rege
lungen über die Eröffnung von Geldkonten bei der EZB 
im Namen der nationalen Zentralbank des jeweiligen das 
Darlehen aufnehmenden Mitgliedstaats zur Durchführung 
der Vereinbarungen über eine Darlehensfazilität gemäß 
dem EFSF-Rahmenvertrag. 

(3) Der EFSF-Rahmenvertrag wurde durch den am 
18. Oktober 2011 in Kraft getretenen Ergänzenden Än
derungsvertrag geändert. Durch den geänderten EFSF- 
Rahmenvertrag wurde die EFSF mit zusätzlichen Instru
menten zur Leistung von Finanzhilfen ausgestattet. Ge
mäß Absatz 2 der Präambel und Artikel 2 Absatz 1 des 
geänderten EFSF-Rahmenvertrags kann die EFSF Darle
hen, vorsorgliche Fazilitäten, Fazilitäten zur Finanzierung 
der Rekapitalisierung von Finanzinstituten in einem Mit
gliedstaat des EU-Währungsgebiets (durch Darlehen an 
die Regierungen dieser Mitgliedstaaten einschließlich 
Nicht-Programmstaaten), Fazilitäten für den Ankauf von 

Anleihen an den Sekundärmärkten oder Fazilitäten für 
den Kauf von Anleihen im Primärmarkt (wobei alle diese 
Instrumente „Finanzhilfen“ darstellen) gewähren, welche 
durch Vereinbarungen über eine Finanzhilfefazilität 
(nachfolgend „Vereinbarungen über eine Finanzhilfefazili
tät“) zur Verfügung gestellt werden. Die Vereinbarungen 
über eine Darlehensfazilität können auch nach Inkraft
treten des geänderten EFSF-Rahmenvertrags fortbestehen. 

(4) Deshalb sollten die Beschlüsse EZB/2010/15 und 
EZB/2010/31 entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 

Artikel 1 

Der Beschluss EZB/2010/15 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Annahme auf das Geldkonto eingehender Zahlungen 

Die EZB akzeptiert Ein- und Auszahlungen bezüglich des auf 
den Namen der EFSF eröffneten Geldkontos nur, wenn diese 
Zahlungen in Verbindung mit den Vereinbarungen über eine 
Darlehensfazilität oder den Vereinbarungen über eine Finanz
hilfefazilität erfolgen.“ 

2. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Saldo des Geldkontos 

Weder darf das auf den Namen der EFSF eröffnete Geldkonto 
nach der Vornahme von Zahlungen bezüglich einer Verein
barung über eine Darlehensfazilität oder einer Vereinbarung 
über eine Finanzhilfefazilität Guthaben aufweisen, noch dür
fen Beträge vor dem Tag, an dem Zahlungen bezüglich einer
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Vereinbarung über eine Darlehensfazilität oder einer Verein
barung über eine Finanzhilfefazilität zu leisten sind, auf das 
Geldkonto überwiesen werden. Das auf den Namen der EFSF 
eröffnete Geldkonto darf zu keinem Zeitpunkt im Soll ste
hen. Von dem auf den Namen der EFSF eröffneten Konto 
werden daher keine Zahlungen ausgeführt, die das Guthaben 
auf dem Konto übersteigen.“ 

Artikel 2 

Der Beschluss EZB/2010/31 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Eröffnung von Geldkonten 

Die EZB kann auf Antrag der NZB eines ein Darlehen auf
nehmenden Mitgliedstaats zur Abwicklung von Zahlungen 
im Rahmen einer Vereinbarung über eine Darlehensfazilität 
oder einer Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität Geld
konten eröffnen, die auf den Namen der betreffenden NZB 
lauten (nachfolgend: ‚NZB-Geldkonto‘)“ 

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Annahme von Zahlungen, die auf den Geldkonten 
eingehen 

Ein NZB-Geldkonto wird ausschließlich zur Abwicklung von 
Zahlungen im Rahmen einer Vereinbarung über eine Darle
hensfazilität oder einer Vereinbarung über eine Finanzhilfe
fazilität verwendet.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am 2. November 2011 in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 31. Oktober 2011. 

Der Präsident der EZB 

Jean-Claude TRICHET
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